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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/3262 

zur Änderung des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Thomas Kreuzer, Kerstin Schreyer-Stäblein, 
Prof. Dr. Gerhard Waschler u.a. CSU 

Drs. 17/5552 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes 
(Drs. 17/3262) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 folgen-
de Änderungen durchgeführt werden: 

1. Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) In der Überschrift des Art. 30 werden 
die Worte „Gliederung und Ausbau“ 
durch den Klammerzusatz „(aufgeho-
ben)“ ersetzt. 

b) Die Überschrift des Art. 50 erhält fol-
gende Fassung: 

„Private Volksschulen, Grund-, Haupt- 
und Mittelschulen““ 

2. Es wird folgende neue Nr. 10 eingefügt: 

„10. Art. 50 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

„Private Volksschulen, Grund-, Haupt- 
und Mittelschulen“ 

b) Es wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Für staatlich genehmigte Grund-, 
Haupt- und Mittelschulen in privater 
Trägerschaft, die am 7. Oktober 2014 
errichtet oder als staatliche Ersatz-
schule anerkannt waren, gilt Art. 32 
Abs. 1 Satz 5 und Art. 32 Abs. 3 in 
der bis zum … (einsetzen: Tag vor 
dem Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes) … geltenden Fassung.““ 

3. Die bisherigen Nrn. 10 und 11 werden Nrn. 11 
und 12. 

Berichterstatter: Michael Hofmann 
Mitberichterstatterin: Margit Wild 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Bildung und Kultus federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen, der Ausschuss für Kommunale Fra-
gen, Innere Sicherheit und Sport haben den 
Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurde der Änderungsan-
trag Drs. 17/5552 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
17/5552 in seiner 25. Sitzung am 5. März 
2015 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/5552 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
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Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag Drs. 17/5552 in seiner 61. Sitzung 
am 25. März 2015 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zuges t im m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/5552 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport hat den Gesetzentwurf 
und den Änderungsantrag Drs. 17/5552 in 
seiner 30. Sitzung am 15. April 2015 mitbera-
ten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zuges t im m t . 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/5552 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
den Änderungsantrag Drs. 17/5552 in seiner 
33. Sitzung am 23. April 2015 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 

 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t  mit der Maßga-
be, dass in dem neu eingefügten § 1 Nr. 10 
(betreffend Art. 50 Abs. 4 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes) nach den Worten 
„in der bis zum“ die Worte „31. Juli 2015“ ein-
gefügt werden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/5552 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen.  
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in I. seine Erledigung gefunden. 

Martin Güll 
Vorsitzender 

 


